
 
Deutscher Bundestag 
1. Untersuchungsausschuss 
der 18. Wahlperiode 
Der Vorsitzende 

Der 1. Untersuchungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10. April 2014 beschlossen: 

 

 

Beweisbeschluss SV-1 

 

 

Es wird Beweis erhoben zur Einführung in die Thematik des Untersuchungsauftrags 

(Drucksache 18/843) durch 

 

Einholung von Sachverständigengutachten gemäß § 28 PUAG 

 

zum Thema 

 

„Darlegung der technischen Gegebenheiten im Untersuchungszeitraum bei der Entste-

hung, Übertragung und Speicherung privater und behördlicher Telekommunikations- 

und Internetnutzungsdaten aller Art sowie den Zugriffsmöglichkeiten (legalen wie illega-

len, durch Hard- und Software) hierauf, möglichen technischen Konsequenzen aus in der 

Vergangenheit bekannt gewordenen Angriffen auf staatliche und private Informations-

strukturen im Internet sowie der technischen Möglichkeiten der Abwehr von Datenerfas-

sung auf Vorrat aus Kommunikationsvorgängen (einschließlich Inhalts-, Bestands- und 

Metadaten) von, nach und in Deutschland durch Nachrichtendienste der Staaten der sog. 

„Five Eyes“ oder im Auftrag von Nachrichtendiensten der Staaten der sog. „Five Eyes“, 

 

mit der Bitte um möglichst baldige Übermittlung einer schriftlichen Ausarbeitung spätes-

tens bis 7 Werktage vor dem jeweils anberaumten Termin zur mündlichen Anhörung des 

Sachverständigen an den Untersuchungsausschuss. 

 

Zu Sachverständigen werden 

 

N.N. 

 

bestimmt.  

 

Die Benennung der Sachverständigen und der Einzelheiten des Auftrags erfolgt durch die 

Obleute. 

 
Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB 


